
Jelly Minicups:  
Erstickungsgefahr durch Geleezuckerwaren in Mini-Plastikbechern
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) warnt vor dem 
Konsum von Geleezuckerwaren in Mini-Plastikbe-
chern (Minicups). Weil von solchen Produkten auf-
grund ihrer Form und Konsistenz eine Erstickungs-
gefahr ausgeht, hat das BAG die Jelly Minicups be-
reits 2002 verboten. Bei Stichproben der Kantonalen 
Lebensmittelbehörden hat sich herausgestellt, dass 
Jelly Minicups in der Schweiz erneut zum Verkauf 
angeboten wurden.

Die fraglichen Produkte werden vor allem in Asia-
Läden verkauft und in Minibechern von der Grösse 

einer Portion Kaffeerahm angeboten. Auf Grund der 
Art der Verpackung ist es naheliegend, dass solche 
Lebensmittel aus der Verpackung direkt in den Mund 
gesogen werden. Dabei besteht die Gefahr, dass 
die ganze Portion im Hals stecken bleibt und zum 
Ersticken führt.

Die Jelly Minicups werden schweizweit aus dem 
Verkehr gezogen. Den Konsumentinnen und Kon-
sumenten wird vom Konsum solcher Süssigkeiten 
dringend abgeraten.
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